
Informationsblatt
Allgemeine Hinweise und Erläuterungen  
zur Antragstellung

1.  Bitte füllen und drucken Sie den Antrag vollständig aus. Bitte unterschreiben Sie danach 
den Antrag und senden diesen inklusive der erforderlichen Nachweise auf dem Postweg  
an die GFAW.

2.  Nicht vollständig ausgefüllte Anträge oder ohne die geforderten Anlagen eingereichte  
Anträge können wir leider nicht bearbeiten.

3.  Bitte sehen Sie von Rückfragen ab, um den Auszahlungsprozess nicht zu ver langsamen.

4.  Die Leistungen werden gemeinnützigen Thüringer Einrichtungen und Organisationen aus 
den Bereichen Jugend, Soziales, Kunst und Kultur, Bildung, Sport und Medien gewährt. 
Empfänger der Leistungen sind privatrechtlich organisierte gemeinnützige Einrichtungen 
und Organisationen unabhängig von ihrer Rechtsform, die wirtschaftlich und damit dauer
haft am Markt als Unternehmen tätig sind. Diese müssen ihren Sitz oder eine Einrichtung/
Betriebsstätte in Thüringen haben und die Tätigkeit muss vor dem 31.12.2019 aufge
nommen worden sein.

5.  Soziale Dienstleister haben bei der Antragstellung zu erklären, ob sie einen Zuschuss  
bzw. Ausgleich nach dem SozialdienstleisterEinsatzgesetz (SodEG), COVID19Kranken
hausentlastungsgesetz oder Infektionsschutzgesetz bewilligt bekommen haben. In dem 
Fall ist eine Förderung nach dieser Richtlinie ausgeschlossen. Sollten Empfänger der hier 
gewährten Billigkeitsleistung im Nachgang Zuschüsse bzw. Ausgleichszahlungen nach  
den vorgenannten Gesetzen erhalten, sind die gewährten Billigkeitsleistungen eigenstän
dig zurück zu erstatten.

6.  Ihr Antrag ist spätestens bis zum 31. Mai 2020 zu stellen.

www.gfaw-thueringen.de/corona-soforthilfe

https://soforthilfe.aufbaubank.de/

Weitere Infos unter:

Antragstellung unter:

Hotline 
0361/ 2223 - 0 
 

Mo. bis Do.:  
08.00 bis 17.00 Uhr

Fr.: 08.00 bis 14.30 Uhr



Alle Infos auf der GFAW Webseite.

 www.gfawthueringen.de/coronasoforthilfe

Antrag online ausfüllen und absenden.

   https://soforthilfe.aufbaubank.de/

Antrag drucken und unter schreiben. 

  Der Antrag muss händisch von Ihnen unterschrieben sein.

Sie bekommen eine Nachricht von uns.

Sie bekommen einen Bescheid, 
dass Ihr Antrag bewilligt wurde.

Sie bekommen einen  
Bescheid, dass Ihr Antrag 
leider abgelehnt ist.

Sie bekommen eine Nachricht, dass Sie 
Ihren Antrag nochmal einreichen müssen, 
da er nicht richtig ausgefüllt wurde.

Antragstellung Soforthilfe
für gemeinnützige Einrichtungen  
und Organisiationen

Antrag direkt per Post versenden.

  Den ausgedruckten Antrag einfach im 
Umschlag per Post an die GFAW senden.

In unseren Brief kasten einwerfen.

  Den ausgedruckten Antrag einfach im  
Umschlag bei der GFAW einwerfen.

oder

Hinweis: Bitte stellen Sie Ihren Antrag nur einmalig an die GFAW. Dies verkürzt die Bearbeitungszeiten erheblich.

Hotline 
0361/ 2223 - 0

Mo. bis Do.:  
08.00 bis 17.00 Uhr

Fr.: 08.00 bis 14.30 Uhr

ab 25.04.2020 
Sa.: 08.00 bis 13.00 Uhr

GFAW mbH 
Warsbergstraße 1 
99092 Erfurt

 inkl. der Nachweise  
z. B. Gemeinnützigkeitsbestätigung


